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	CDU-Fraktion

	
	Bremerhaven, 16.01.2014


 

	Antrag - Nr.  StVV - AT 3/2014  (§ 34 GOStVV)

	für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am  06.02.2014

	Beratung in öffentlicher Sitzung:
	Ja
	Anzahl Anlagen: 0




Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland (CDU)


@-> 
[bookmark: VLGBeschlText__START__87114]Im Herbst 2010 wurde die "Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland" verabschiedet und der Öffentlichkeit vorgestellt. In der Charta wird der Ist-Zustand in der Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland dargestellt - verbunden mit Handlungsoptionen und einer Selbstverpflichtung für die Zukunft. An dem zwei Jahre währenden Prozess zur Konsentierung der Charta waren rund 200 Expertinnen und Experten aus 50 gesellschaftlich und gesundheitspolitisch relevanten Institutionen beteiligt.

Träger der Charta sind die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), der Deutsche Hospiz- und Palliativ-Verband (DHPV) und die Bundesärztekammer (BÄK). Gefördert wurde die Konsentierungsphase von 2008 - 2010 durch die Robert Bosch Stiftung sowie die Deutsche Krebshilfe.

Die Umsetzung der Projekte zur Realisierung der Charta wird unterstützt durch die Robert Bosch Stiftung, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie die drei Trägerorganisationen. Unter anderem sind die Städte  Wiesbaden, Hanau, Koblenz, Kassel und Duisburg der Charta schon beigetreten.
Weitere Informationen sind unter der Internetadresse www.charta-zur-betreuung-sterbender.de zu finden.
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ beizutreten und fordert den Magistrat auf, einen gleichlautenden Beschluss zu fassen. 


Begründung erfolgt mündlich.



Gez. Paul Bödeker
Gez. Thorsten Raschen	
[bookmark: VLGBeschlText__END__87114]und CDU-Fraktion  <-@
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